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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 

 

1. 
Kreis Stormarn 
Der Landrat 
Fachdienst Planung und Umwelt 
Az.:52/101 
vom 25.05.2007 
 
 
 
 
 
 
a) Im Rahmen der bisherigen Beteiligungen der Behörden, wurde aufgrund 

historischer Recherchen ein Altlastverdacht auf einem Grundstück im 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 83 aus-
gesprochen. Durch nachfolgende Untersuchungen hat sich dieser Ver-
dacht bestätigt. Eine entsprechende Kennzeichnung erfolgte bereits für 
die Planfassung des 2. Entwurfs: Flächen, deren Böden mit umweltge-
fährdenden Stoffen belastet sind“ (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB) - 
Die Grundstücksflächen des Grundstücks Reeshoop 14 sind aufgrund 
der historischen Nutzung mit umweltgefährdenden Stoffen belastet. Bei 
Bodenuntersuchungen wurden Kohlenwasserstoffgehalte, die Σ PAK-
Gehalte, u.a. auch die Gehalte der Einzelparameter Naphthalin und Ben-
zo(a)puren und die Gehalte einzelner Schwermetalle gefunden, die den 
Prüf- und Maßnahmenschwellenwert der LAWA (1994) bzw. die Prüfwer-
te der BBodSchV (1999, Wirkungspfad Boden – Mensch) überschreiten. 
Bei Sanierungsmaßnahmen (in Abstimmung zwischen Kreisverwaltung 
Stormarn und Grundeigentümer) gelten die Kriterien der Technischen 
Regel „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 
Reststoffen / Abfällen“ der Länder-arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA).“ 

 
b) Der LCKW – Grundwasserschaden ist bekannt. Die Regelungsverpflich-

tungen und genannten Auflagen sind ebenfalls bekannt und werden ein-
gehalten. 

 
c) Die Problematik der Abfallentsorgung ist bekannt. Durch die Überbauung 

des bisherigen Blockinnenbereichs entfallen zum Teil die vorhandenen 
Standorte für die Abfallbehälter.  

 



 
 
 
 
d) 

 

Zwischen den Anliegern und dem Vorhabenträger werden einvernehmli-
che Lösungen festgelegt. Vorgesehen ist die Unterbringung des Mülls auf 
neuen Standorten der rückwärtigen Bereiche der Grundstücke Große 
Straße (im Rahmen der Neukonzeptionierung und Integration privater 
Stellplätze in den neuen Tiefgaragenkomplex); am Tag der Abholung 
werden die Müllgefäße zentral zum Zufahrtsbereich des Blockinnenbe-
reichs an der Straße Bei der Doppeleiche gebracht. Die Stadt stellt bei 
Bedarf einen Teilbereich der öffentlichen Straßenverkehrsfläche (in der 
Nähe des Zufahrtsbereichs zum Blockinnenbereich zur Verfügung). Die 
Verpflichtung zur einvernehmlichen Regelung der Unterbringung der Ab-
fall- und Wertstoffbehälter ist im Übrigen Bestandteil des Durchführungs-
vertrages. Auch die Stadt Ahrensburg muss der Lösung der Unterbrin-
gung der Abfall- Wertstoffbehälter zustimmen. 
 

d) Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Aus den genannten Gründen wird eine weitere Einschränkung der Wohn-
nutzung wie folgt vorgenommen:  
 
Kerngebiet (§7 BauNVO i.V.m. §1 BauNVO) 
Zulässig sind: 
Wohnungen aller Art; außerhalb des Vorhabenbereichs sind oberhalb des 
1. Obergeschosses nur Wohnungen zulässig; im Bereich des Einkaufs-
zentrums innerhalb des Vorhabenbereichs sind Wohnungen nicht zuläs-
sig. 
 
Damit wird sichergestellt, dass eine allgemeine Zulässigkeit der Wohn-
nutzung im gesamten Kerngebiet nicht gegeben ist, und somit die allge-
meinen Zweckbestimmung dieser Baugebietskategorie gewährleistet ist. 
 
Durch diese Änderung der Planung sind jedoch keine Grundzüge der 
Planung betroffen, da die Vorhabenpläne und die Durchführungsverein-
barung für diesen Bereich an sich den Ausschluss von Wohnnutzungen 
vorgesehen haben; die Planungsfestsetzungen werden daher für diesen 
Bereich nur präzisiert. 
 



2. 

 

2. 
Kreis Stormarn 
Der Landrat – Untere Denkmalschutzbehörde 
Az.:51/102-334-30.1-001 
vom 21.05.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 



3. 

 

3. 
Staatliches Umweltamt – Außenstelle Lübeck 
Az.: L 110/L 211 
vom 14.05.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 



4. 

 

4. 
Amt für ländliche Räume Lübeck 
Az.: 113/5121.12/12-62 Ahrensburg 816/ 
Vom 15.05.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 



5. 

 

5. Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Az.: B-Plan Nr. 83 Ahrensburg – 
vom 21.05.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 



6. 

 

6. 
VHH Verkehrsbetriebe Hamburg – Holstein AG 
vom: 15.05.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 



7.  

 

7. 
Bürger/in A 
vom 16.05.2007-06-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Worin die Widersprüche begründet sind, ist jedoch aufgrund dieses Schrei-
bens nicht erkennbar. 
In einem Telefonat zwischen Bürger/-in A und Frau Becker/ FD Stadtplanung 
wurde klargestellt, dass die Interessen durch das Planungsbüro (siehe unter 
8) vertreten werden, demnach keine gesonderte Begründung durch Bürger/-
in A erfolgen wird. 



8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
b) 
 
 
c) 

 

 

8. 
Bürger/in B 
vom 26.04.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 83 waren bisher nicht 

vorhabenbezogen begründet, der Bereich definierte sich als Bereich einer 
sogenannten Angebotsplanung. Die Stadt Ahrensburg begrüßt es daher, 
dass sich im Rahmen einer Überplanung, im Sinne einer baulichen und 
nutzungsmäßigen Neustrukturierung, neue Erkenntnissee für zukünftige 
neue bauliche Vorhaben ergeben.  

 
b) Die angesprochene Nutzung ist im hier festgesetzten Mischgebiet allge-

mein zulässig. 
 
c) Die Einschätzung zu einschränkenden Gegebenheiten aufgrund der Be-

standssituation sowie der bisher getroffenen Festsetzungen wird für be-
stimmte „Bau“ - Bereiche geteilt. Insbesondere die „Nachteiligkeit“ der 
Brandwand des zukünftigen Einkaufszentrums und der damit verbunde-
nen eingeschränkten Belichtung wird nachvollzogen. Auch die geringere 
Tiefe des vorderen Baufeldes mit 12,0 m wird konstruktiv in die Abwä-
gung eingestellt. Jedoch wird in diesem Zusammenhang auf die „En-
semble – Wirkung“ der „Doppelhaushälften“ an der Straße in diesem Be-
reich verwiesen, die insbesondere durch eine einheitliche Höhenentwick-
lung (II + DG) geprägt sind. Aus diesen stadträumlichen Überlegungen 
wird auch weiterhin an dieser Höhenentwicklung für die Baubereiche di-
rekt an der Straße Reeshoop festgehalten. 

 



8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Der Anregung zu den Änderungen der Bautiefen der zwei Baufelder wird 

entsprochen. Dies bedeutet für das vordere Baufeld statt 12,0 m Tiefe 
nunmehr eine Bautiefe von 16,0 m. Gleichzeitig wird das hintere Baufeld 
in seiner Tiefe von 18,0 m auf 14,0 m reduziert. Die gesamten überbau-
baren Grundstücksflächen würden sich grundstücksbezogen nicht än-
dern, und stellen somit auch keine wesentliche Änderung der Planung 
dar. Die Anregungen zu den Änderungen der Geschossigkeit im hinteren 
Baufeld werden aufgrund der schwierigen Belichtungsverhältnisse geteilt, 
insoweit wird für die hinteren Baufelder (im gesamten Mischgebiet) eine 
III – Geschossigkeit (als Vollgeschosse und Höchstmaß) festgesetzt, 
auch hierdurch sind die Grundzüge der Planung nicht berührt. 
 
In Zusammenhang mit dieser konkreten Planung im Bereich des Rees-
hoop werden die bisherigen planerischen Festsetzung zur offenen Bau-
weise bzw. zur alleinigen Zulässigkeit von Doppelhäusern (bzw. zwei an-
einander gebaute Doppelhaushälften) wie folgt konkretisiert: das langge-
streckte vordere „Bauband“ als festgesetzte überbaubare Grundstücks-
fläche wird aufgelöst – stattdessen werden drei einzelne Baufelder für die 
Aufnahme von jeweils zwei Doppelhaushälften festgesetzt. Mit dieser ge-
änderten Regelung zu den überbaubaren Grundstücksflächen ist das 
planerische Ziel der Umsetzung von Doppelhäusern besser gewährleis-
tet. Die Grundzüge der Planung sind auch hier nicht betroffen. 

 
 
 



8.3  

 

 



8.4  

 

 



8.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Aufgrund der beabsichtigten Nutzung – Errichtung einer Wohneinrichtung 

für Menschen mit Behinderungen – wird davon ausgegangen, dass der 
angesprochenen Kundenverkehr sich insbesondere als Besucherverkehr 
von Angehörigen und Freunden darstellen wird. Die Entscheidung diese 
Einrichtung an diesem Standort umzusetzen, ist letztendlich durch die 
angesprochene Lagegunst (zentral, ÖPNV – Anbindung etc.) beeinflusst 
worden. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass sich in direkter 
räumlicher Nähe genügend öffentliche Parkplätze (u.a. Rathausplatz, 
Tiefgaragenkomplexe etc.) befinden, um diesen geringfügigen Besucher-
verkehr aufnehmen zu können. Darüber hinaus wurden im Bebauungs-
plan auch Regelungen getroffen, in bestimmter Anzahl auch Stellplätze 
im freizuhaltenden Innenbereich der MI – Grundstücke umzusetzen. Der 
Anregung die „Vorgartenzonen“ als Teilelement der Doppelhausbebau-
ung für diese Nutzungszwecke zu öffnen, wird nicht gefolgt. 



9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 

 

9. Bürger/in C 
Az.: WI/SD 01630-06 
vom 14.05.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Die Einschätzung zu den widersprechenden Festsetzungen zur Vollge-

schossigkeit ist richtig. Entsprechend wird folgende Korrektur vorge-
schlagen: stadtentwicklungsplanerisches Ziel und hier insbesondere das 
stadträumliche Ziel ist es, die Blockrandstruktur langfristig zu schließen 
(als baulich – räumliches Bindeglied zwischen der Bebauung an der Gro-
ßen Straße und dem neuen Einkaufszentrum in der Klaus-Groth-Straße). 
Entsprechend wird für den angesprochen Bereich die Festsetzung einer II 
– III – Geschossigkeit aufrechterhalten. Dies auch aufgrund des Wun-
sches des Grundeigentümers eine höhere Ausnutzung zu gewährleisten, 
was im Übrigen auch im öffentlichen Interesse steht, den Blockrandcha-
rakter auch für diesen Bereich mittelfristig besser zu gewährleisten. 



9.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 

 

Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass sich das angesprochene Grund-
stück nicht im Vorhabenbereich befindet, und sich somit die planerischen 
Festsetzungen in diesem Bereich auf Ebene einer sogenannten Ange-
botsplanung befinden. Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan schafft 
hier also zukünftige Baumöglichkeiten, jedoch keine zwingenden Bau-
pflichten. Gebaut werden muss in diesem Bereich nicht. 
 
Der Umstand, dass einerseits eine größere Ausnutzung des Grundstücks 
gewünscht wird (unabhängig einer Festsetzung der Geschossigkeit als 
zwingend oder als Höchstmaß), und andererseits bei größerer Ausnut-
zungsabsichten bautechnische Schwierigkeiten aufgrund der bestehen-
den Wohnnutzungen im 1. Obergeschoss zu erwarten sind, wird ursäch-
lich nicht durch den Bebauungsplan verursacht. Insoweit kann der 
Schlussfolgerung, dass genau dieser Umstand durch eine zwingende 
Geschossfestsetzung als Mindest- und Höchstmaß begründet wird, nicht 
gefolgt werden.  
 
Eventuell notwendige bautechnische Lösungen wären in jedem Fall Sa-
che des Grundeigentümers, falls denn eine größere Ausnutzung des 
Grundstücks beabsichtigt wird. Dies liegt jedoch begründet in den jeweili-
gen bisherigen Nutzungs- und Grundrissfestlegungen, und eben nicht ur-
sächlich an den Festsetzungen des Bebauungsplans. 
 

b) Aufgrund der beabsichtigten fast kompletten Überbauung des Blockin-
nenbereichs durch das neue Einkaufszentrum, im Übrigen ebenfalls 
komplett auf privaten Grundstücksflächen, ist die Beibehaltung der bishe-
rigen „geduldeten“ Erschließungsstruktur auf nicht öffentlich gewidmeten 
Flächen, zukünftig nicht mehr möglich. Dies bedeutet, dass die zukünftige 
Erschließung des Discounters zwingend über die Große Straße erfolgen 
muss, die im Übrigen als Erschließungsstraße öffentlich gewidmet ist. Die 
Anlieferung von der Großen Straße (Kohschietstraße) aus ist somit mög-
lich. 
 
Des Weiteren sind weitergehende Absprachen mit dem Vorhabenträger 
des Einkaufszentrums in der Form vorgesehen, dass sich der Discounter 
funktional und baulich – räumlich an die „Mall“ des Einkaufszentrums an-
gliedern kann und somit auch die Gesamtattraktivität des Discounters 
gewährleistet wird. 



9.3 
 
 
c) 
 

 

 

Im Übrigen wird die Auffassung nicht geteilt, dass durch etwaige „Kennt-
lichmachungen von Lagererweiterungen“ in Lageplänen eine vollkommen 
neu strukturierte Gesamterschließung durch „Grünstempel“ baugenehmi-
gungsrechtlich abgesichert sei, und dies bei einer Erschließungssituation, 
die ausschließlich über benachbarte private Flächen führt, die sich im Ei-
gentum der Stadt Ahrensburg befinden. 
 

c) Im Rahmen der Gesamtplanung des neuen Einkaufszentrums wurde be-
sonderer Wert darauf gelegt, die bestehenden Stellplatzsituationen und –
strukuren weitgehend in den neuen Tiefgaragenkomplex einzubeziehen. 
Entsprechende Konzepte, auch zu Fragen der Sicherheit und der Kosten-
regelung, wurden mit den betroffenen Eigentümern intensiv abgestimmt. 
Die privaten Anlieger erhalten einen oder mehrere Zufahrten und Zugän-
ge zu ihren privatren Stellplätzen, unabhängig von Öffnungs- und 
Schließzeiten, gesichert durch eine Baulast. Dies ist auch Regelungsbe-
standteil des Durchführungsvertrages. Nachteile für den einzelnen Anlie-
ger sind nicht zu erkennen. 
 



10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
b) 

 

 

10. 
Bürger/in D 
Az.: 21166/2004 SWI/ssc 
vom 15.05.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
b) Auf dem angesprochenen Grundstück zwischen den Gebäuden an der 

Straße Bei der Doppeleiche wurde aus gegebenen Gründen ein Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadt Ahrensburg ausgestellt. 
Diese Rechte wurden in der Annahme ausgestellt, dass die Begünstigte 
„Stadt Ahrensburg“ gleichzusetzen ist mit der „Öffentlichkeit“ oder „Allge-
meinheit“. 

 



10.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 

 

 

Die Intention dieses Rechts ist und war es, im Sinne einer quasi „öffentli-
chen“ Erschließung den Blockinnenbereich zwischen Klaus-Groth-Straße 
und Bei der Doppeleiche zur Erreichbarkeit der Stellplätze und Tiefgara-
gen anfahren zu können. Von daher wird die Auffassung vertreten, dass 
die zukünftige geplante Nutzung der angesprochenen Parzelle zum Zwe-
cke der Andienung der neuen Nutzung nicht entgegensteht. 
 
Des Weiteren ist zu erwähnen, dass die Eintragung der Baulast in das 
Baulastenverzeichnis ein Rechtsverhältnis zwischen dem Eigentümer des 
belasteten Grundstücks und der unteren Bauaufsichtsbehörde bewirkt. 
Der Bauherr als Begünstigter dieser Baulast ist in dieses Rechtsverhält-
nis nicht eingebunden. Entsprechend ist beabsichtigt, die Baulast an den 
Rechtsnachfolger „EKZ GbR“ zu übertragen.  
 
Entsprechend wird dieser Rechtsnachfolger, in diesem Falle identisch mit 
dem Vorhabenträger, durchaus vor Satzungsbeschluss Verfügungsbe-
rechtigter der notwendigen Grundstücke im Vorhabenbereich sein, um 
die Durchführung des Vorhabens auch vertraglich zusichern zu können. 
 
Die notwendigen Zufahrten zu der Tiefgarage des Gebäudes an der 
Strasse Bei der Doppeleiche, die bisher im Übrigen über nicht öffentlich 
gewidmete Flächen erfolgt, und darüber hinaus nicht über ein Geh- und 
Fahrrecht oder durch eine Baulast abgesichert ist, erfolgt in Zukunft über 
den neuen Tiefgaragenkomplex des Einkaufszentrums. 
 

c) Zonierungen nach „oben“ oder nach „unten“ aus rein ökonomischen Be-
weggründen sind nicht Bestandteil der planungsrechtlichen und städte-
baulichen Betrachtungen. Auf Grundlage der bereits mehrfach beschrie-
benen stadtentwicklungsplanerischen Zielsetzungen, insbesondere die 
Stärkung der zentralen Lagen der Innenstadt Ahrensburg und damit auch 
die landesplanerisch gewollte Stärkung Ahrensburgs als Mittelzentrum, 
kann die Stadt nicht umhin, dieses Ziel im Kernbereich der Stadt zu ver-
folgen. 
 
Entsprechend wurde die Bestandssituation bewertet und als solche fest-
geschrieben – aufgrund der bestehenden Situation (Nutzungen, Gebäu-
destrukturen, bauliche Höhenentwicklung und Lage im Stadtgefüge) wird 
der Gesamtbereich des Bebauungsplanes (mit Ausnahme der Grundstü-
cke am Reeshoop) zwingenderweise als Kerngebiet festgesetzt.  



10.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
 

 

 

Aufgrund der bestehenden Situation und den genannten Planungszielen 
besteht keine Möglichkeit eine andere Baugebietskategorie zu wählen. 
Würde die Stadt dieses (Festschreibung als Wohngebiet) dennoch tun, 
müsste sie sich den Vorwurf des manipulierten „Etikettenschwindels“ ge-
fallen lassen. 
 
Ebenso ist festzuhalten, dass private Belange (ggfs. auch bei einer so 
nicht zulässigen reinen ökonomischen Verwertungsbetrachtung) nicht be-
troffen sind, da einerseits das Kerngebiet (u.a. mit einer GRZ von 1,0) ein 
hohes Maß an Grundstücksausnutzung gewährleistet (ein Wohngebiet im 
Übrigen nur eine GRZ von 0,4 aufweisen kann) und andererseits die 
durch den Grundeigentümer bereits geschaffene Bau- und Nutzungs-
struktur absichert. 
 
Das Zitat bei Fickert / Fieseler (Standardkommentar zur BauNVO – Bau-
nutzungsverordnung), gestützt auf eine Entscheidung des bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs ist ohne Zweifel richtig. Nur der geschilderte 
Sachumstand trifft im gesamten Plangebiet keineswegs zu. Gewerbliche 
Nutzungszulässigkeiten sind im gesamten Plangeltungsbereich ohne 
Ausnahme gegeben, sowohl im festgesetzten Mischgebiet am Reeshoop 
wie auch in den Kerngebieten. Die Nichtwohnnutzung ist somit keinesfalls 
auf einen Bereich im Eigentum eines einzigen Eigentümers konzentriert. 
In diesem Zusammenhang bleibt festzuhalten, dass in den Kerngebieten 
bis zu zwei Vollgeschosse gewerblichen Nutzungen zugeführt werden 
können, dies entspricht ebenfalls weitgehend den Zulässigkeiten im 
Vorhabenbereich. 
 
Ebenfalls ist eine „immerwährende“ Festschreibung von Festsetzungen 
nicht Regelungsbestandteil von Bauleitplanungen, diese sind dann auf-
zustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Dies bedeutet, dass 
Festsetzungen in verbindlichen Bauleitplanungen unter den genannten 
Voraussetzungen durchaus einer Änderung oder Modifizierung zugeführt 
werden können.  
 
 



10.4 
 
 
 
 
e) 

 

 

Die Festsetzungen werden nicht deshalb in dieser Form getroffen, weil 
die Baugebietssituation vor Ort sich als solche so darstellt, sondern dass 
die gewählte Baugebietskategorie das stadtentwicklungsplanerische Ziel 
der Stadt Ahrensburg für diesen Bereich am besten gewährleistet. 
 
An welche Baugebietskategorie der Grundeigentümer bei der Umsetzung 
seiner innerstädtischen Bau- und Nutzungssstrukur dachte, ist weitge-
hend unbeachtlich. De facto wurde durch die Baumaßnahmen bereits ei-
ne Kerngebietsnutzung und –struktur manifestiert. 
 
Kerngebietsfaktoren lassen sich darüber hinaus nicht nur auf eine bloße 
Nutzungsstruktur – Betrachtung reduzieren. Darüber hinaus sind weitere 
Kennwerte in die Betrachtung einzubeziehen: Insbesondere die Grund-
flächenzahl darf in einem allgemeinen Wohngebiet 0,4 nicht überschrei-
ten, das betreffende Grundstück ist weitgehend versiegelt, die GRZ be-
trägt hier deutlich mehr. 
 

d) Die Einschränkung zur Befahrbarkeit der jetzigen Wegeverbindung ist 
begründet in der momentanen technischen Ausbausituation der beste-
henden unterschiedlichen Tiefgaragen sowie derer Ab- und Zufahrten. 
Durch die Neuerrichtung des Einkaufszentrums wird es einerseits keine 
Durchgangsverkehre (auch nicht für LKW) mehr geben, andererseits wird 
der Erschließungsverkehr des Einkaufszentrums auf klar begrenzten und 
minimierten Flächen stattfinden. Der technische „Unterbau“ wird so kon-
zipiert, dass auch in diesem Bereich die privaten Tiefgaragen ange-
schlossen werden können und im klar begrenzten Bereich der Anliefe-
rung die technischen Vorgaben zur Lastfähigkeit eingehalten werden. 

 
e) Das Nebeneinander der beiden Gebäudekomplexe ist geprägt durch ein 

entsprechendes „Herunterstaffeln“ des Einkaufszentrums nach Norden, 
um insbesondere die Gewährleistung entsprechender Belichtungsver-
hältnisse zu sichern. Es ergeben sich bauliche Abstände des Südfassa-
den – Standorts des angesprochenen Grundstücks bis südliches Ende 
der eingeschossigen Anlieferzone des Einkaufszentrums von ca. 20,0 m. 
Beeinträchtigungen gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse können 
somit ausgeschlossen werden. Die Schutzwürdigkeit der umgebenden 
Nutzungen und Baustrukturen wurde sehr wohl in die Abwägung einge-
stellt. 
 



11.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
b) 
 

 

 

11. 
Bürger/in E 
vom 14.05.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Die Maßnahmen südlich der Klaus-Groth-Strasse und die Maßnahmen in 

der Klaus-Groth-Strasse selbst befinden sich nicht im Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Ausführliche Darstellungen 
sind jedoch in der Begründung zum Bebauungsplan nachzulesen. 

 
 
b) Die gesamte erschließungstechnische Maßnahme wurde verkehrsplane-

risch, erschließungstechnisch und emissionstechnisch geprüft und im 
Folgenden mit den zuständigen Behörden (u.a. mit den Trägern des 
ÖPNV) abgestimmt. Entsprechende Anregungen wurden in die Planung 
übernommen. Im Rahmen der Beteiligungen der 1. und 2. öffentlichen 
Auslegungen wurden hierzu keine weiteren Bedenken erhoben. 

 



11.2 
 
 
 
 
 
 
 
c) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
c) Die verkehrliche Lösung zur Ein- und Ausfahrt in den neuen Tiefgaragen-

komplex ist vornehmlich in der Absicht begründet, eine zu starke verkehr-
liche Belastung in den Straßen Reeshoop und Manfred-Samusch-Straße 
zu vermeiden. 
 
Der Ein-Richtungsverkehr begünstigt ebenfalls eine sichereres Queren 
der Klaus-Groth-Straße, dies gewährleistet auch eine bessere funktionale 
Verknüpfung des Rathausplatzes als zentrale Mitte und dem neuen Ein-
kaufszentrum im Plangeltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 83. 
 
Die Forderung einer Rampe im Bereich Bei der Doppeleiche (jedenfalls 
ist die Anregung so zu verstehen) wurde geprüft, jedoch aufgrund der 
Verkehrsbelastung dieser Straße und der geringen Knotenpunktabstände 
zu den Kreuzungen Reeshoop / Bei der Doppeleiche und Große Straße / 
Bei der Doppeleiche verworfen. 
 
 

 



11.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Kenntnisnahme. 
 
 
 



11.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Die Forderung nach Aufstellung eines „Masterplans“ wird zur Kenntnis 

genommen. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass die 
Stadt Ahrensburg bereits seit etwa 1990 einen Rahmenplan Innenstadt 
zur baulichen und nutzungsmäßigen Entwicklung der Stadt aufgestellt 
hat. Dieser hat durchaus im Sinne eines „Masterplans“ und auch unter 
Einbindung der Öffentlichkeit Zielvorgaben für die Gesamtstadtentwick-
lung definiert. 

 
Auch wenn die formellen Planungen nach BauGB kritisch betrachtet wer-
den können und dürfen, sind sie jedoch zwingender Bestandteil der Pla-
nungskultur und der Planungsabläufe in der Bundesrepublik. Diese Pla-
nungen sind durch verschiedene Entwicklungen immer komplexer ge-
worden, und können teilweise nur mit sehr hohem Aufwand in ihren Ab-
läufen, Bedingungen und Auswirkungen transparent dargestellt werden. 
Die Stadt Ahrensburg wird insbesondere bei der Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplans auf eine intensive Bürgerbeteiligung hinwirken. 
 

f) Kenntnisnahme. Räumliche Planungen stehen grundsätzlich im Brenn-
punkt der gerechten Abwägung zischen öffentlichen und privaten Interes-
sen und zwischen den einzelnen privaten Interessen selbst. Auch öko-
nomische Sichtweisen und Verwertungsabsichten bei Grundstücksveräu-
ßerungen sind natürlich legitim und Bestandteil unseres Markt- und Wirt-
schaftssystems.  

 
 
 
 
 



11.5 
 
 
 
g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) 

 

 
 
 
 
g) Die Ausführungen zur gesellschaftspolitischen Entwicklung in der Bun-

desrepublik sowie zur schnelleren und kurzfristigen Lebenswelt werden 
zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Die Entwicklung der Innenstädte unterliegt natürlich auch den unter-

schiedlichen Belangen privater Natur. Die Stärkung der zentralen Funkti-
on der Stadt Ahrensburg sowie deren Kernbereich wurde umfassend 
dargestellt. Insbesondere der nördliche Teil der zentralen Lagen der 
Stadt bedürfen einer Aufwertung und Stärkung dieser zentralen Funktion; 
insofern ist die Feststellung, dass hierfür bestehende Bausubstanz er-
setzt werden soll, richtig. Dennoch spielt das angesprochene „historische“ 
Gebäude in Gesamtzusammenhang historischer – städtebaulicher En-
sembles keine große Rolle. Diese Ensemblebereiche werden z.Z. in einer 
Fläche von über 70 ha gesondert durch entsprechende Satzungen ge-
sondert unter Schutz gestellt. 

 



11.6 
 
 
 
i) 
 
 
 
j) 
 
 
 
 
 
 
 
k) 

 

 
 
 
 
i) Die Fristlegungen zur Auslegung des 2. Entwurfs des Bebauungsplanes 

Nr. 83 entspricht den Regelungen des BauGB zu den entsprechenden 
Fristsetzungen. 

 
j) Die entsprechenden Beteiligungen der Öffentlichkeit wurden gemäß 

BauGB eingehalten, insbesondere die eigentliche Bürgerinformationsver-
anstaltung zum Bebauungsplan Nr. 83 und der 33. Änderung des Flä-
chennutzungsplans war gut besucht. Das entsprechende seitenfüllende 
Protokoll kann durchaus eingesehen werden. Darüber hinaus ist die Ver-
waltung der Stadt Ahrensburg jederzeit bereit, über den Inhalt des Be-
bauungsplans zu informieren. 

 
k) Die verkehrlichen Abflüsse aus dem Plangebiet werden ausschließlich 

über die Große Straße abgeführt. Diese Bereiche sind jedoch auch heute 
schon jederzeit mit dem PKW befahrbar. Eine wesentliche Störung histo-
rischer Ensemblebereiche durch diesen Verkehrsabfluss ist nicht erkenn-
bar. Gerade weil die Stadt Ahrensburg es vermeiden konnte, großflächige 
Fußgängerzonen auszuweisen, es jedoch gleichzeitig auch schaffte, 
überörtliche Durchgangsverkehre aus dem Stadtkern herauszuhalten und 
diesen dennoch für den privaten Autofahrer erreichbar zu machen, stärkt 
diese zentralen Bereich weit mehr als vergleichbare verkehrsberuhigte 
Innenstadtbereichen anderer zentraler Orte. 

 
 



11.7 
 
 
l) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m) 
 
 
 

 

 
 
 
l) Die Ausführungen zur gesellschaftspolitischen Entwicklung in der Bun-

desrepublik sowie zu anderen Themen der Politik werden zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m) siehe Punkt k), c) und b) 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.8 
 
 
n) 

 

 
 
 
n) Die Zielsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 83 un-

terliegen und sind das Ergebnis der Abwägung der privaten und öffentli-
chen Belange untereinander und gegeneinander. Insbesondere die pla-
nerischen Stadtentwicklungsziele zur Stärkung des Mittelzentrums Ah-
rensburgs (in der Metropolregion Hamburg) und dessen Stadtmitte wur-
den bereits deutlich dargestellt. Dies wurde durch die Stellungnahmen 
der Landesplanungsbehörde Schleswig-Holsteins auch bestätigt, diese 
landesplanerischen Zielsetzungen sind im Übrigen der Abwägung nicht 
zugänglich. 

 
Dass innenstadtrelevante Nutzungen auch Verkehre nach sich ziehen, 
wird nicht bezweifelt. Die im Bebauungsplan Nr. 83 kreierte Lösung einer 
Tiefgaragenlösung ist jedoch nicht nur verkehrsplanerisch notwendig und 
sinnvoll, sondern schafft im Detail auch eine merkbare Verbesserung der 
gesamten Blockinnensituation des Bebauungsplangebietes (bisher vor-
nehmlich geprägt durch Zu- und Abfahrten zu Tiefgaragen und zu vor-
handenen Stellplätzen), das vorrangig von Durchgangsverkehren befreit 
wird und einer deutlichen stadtgestalterischen Aufwertung zugeführt wird. 
 

 
 
 
 



11.9 
 
 
 
 
o) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
o) Der Bereich der Klaus-Groth-Straße befindet sich nicht im Geltungsbe-

reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.83. Entsprechende 
Baugenehmigungen wurden auch nicht auf Grundlage dieses Bebau-
ungsplans erteilt, sondern wurden gem. Bebauungsplan 43 - 5. Änderung 
im Zusammenhang mit dem ersten Bauabschnitt ausgesprochen. 

 
Zu den Details der Auswirkungen zu den verkehrstechnischen Festle-
gungen sind bereits ausführende Darstellungen genannt worden. 
 
Die weiteren Ausführungen zu verkehrsplanerischen und verkehrstechni-
schen Gegebenheiten bzw. Annahmen bzw. Vermutungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 



11. 
10 

 

 



11. 
11 
 
 
 
 
p) 

 

 
 
 
 
 
 
p) Im Gegensatz zu dem Adressaten, wird hier die Auffassung vertreten, 

dass wesentliche historische Bezüge der Stadtentwicklung Ahrensburgs 
auch heute exakt ablesbar sind. Dass darüber hinaus der fließende Ver-
kehr geregelt und organisiert werden muss, steht außer Zweifel. Dass je-
doch mit den stadtfunktionalen Anforderungen des Jahres 2007 städte-
bauliche – räumliche Situationen nicht den Standard und den gleichen 
Ausbaustandard von 1850 oder 1910 aufweisen können, steht mit Si-
cherheit außer Zweifel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


